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Zuſtändigkeitsverordnung . 8 1.

3. Landesherrliche Verordnung .
( Vom 8. Auguſt 1910 . )

DieZuſtändigkeit der Verwaltungsbehörden in bezug auf das
Schulgeſetz betr .

SchVOBl . Nr. XX S. 217.

Zuſtändigkeiten in bezug auf die Volksſchule .

8

Die Ortsſchulbehörden beſchließen :

11. über Nachſichtserteilung hinſichtlich des Beginns der

pflicht für Kinder , welche ſchwächlich oder in der Entwicke.
lung zurückgeblieben ſind ( § 2 Abfatz 2 des 5 5

nit törperlichen
oder geiſtigen Gebrechen ( § 3 Abſatz 1 des G0edeh,

2 . über die Schulpflichtigteit von Kindern

3. über die Zuweiſung von Kindern der unter

Art in die von der Gemeinde getroffenen 9 0 565 unter⸗

richtlichen Veranſtaltungen ( § 3 Abſatz 3 und 8 39

des Geſetzes ) , ſowie
—

Abſatz 1 des Geſetzes

chO. §S8 3 Abſ . 2, 6, 7, 37.

*

0

82

Die Kreisſchulämter entſcheiden nach Anhörung der

Ortsſchulbehörde :
1. über die Einführung von Lehrbüchern an den ihnen unter⸗

ſtellten Schulen ;
2. über die Befreiung von Kindern , welche Privatunterricht

genießen , vom Beſuch der Volksſchule 10 über die
weiſung ſolcher Kinder in die Volksſchule bei

nügendem Unterricht ( § 1 Abſatz 2 des Geſetzes ) ;
3. über die Verteilung der Religionsſtunden zwiſchen dem

Geiſtlichen und dem im Einverſtändnis mit der

kirchlichen Behörde ( § 40 Abſatz 2 des Geſetzes ) .

SchO. §§ 3 Abſ . 2 und 4.

Die gleichen Befugniſſe kommen den Stadtſchulämtern an den

ihnen unterſtellten Schulen zu. Vergl . PAVO . Art . II und SchG .8 119.

9

Der Oberſchulbehör de ſteht die Entſcheidung zu :

1. über die Genehmigung der Errichtung oder Aufhebung von

Volksſchulen ( § 12 des Geſetzes ) ;

über die Einweiſung von Schülern in die Hilfsklaſſen ( § 89

32

*
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2. über Befreiung oder Ausſchluß vom Schulbeſuch in den

Fällen des § 3 Abſatz 2 des Geſetzes :

3. über das Vorhandenſein der Vorausſetzungen für die

private Unterweiſung von Kindern

Abſatz 3 des Geſetz

J. über die Beſchräntung

Fällen des § 42 Abſatz

), über die Anertennung einer

Lehrerinnenprüfung ſur den Unte

arbeiten lund Haushaltungskundel .

in den Fällen des § 3

ng des Handarbeitsunterrichts in den

2 des Geſet
außerhalb Badens abgelegten

rricht in weiblichen Hand⸗

Mit der Aufhebung des OSchR . durch die Edsh . VO. vom 19. Mai

1911 ſind die in 8 3 bezeichneten Zuſtändigkeiten an das UM. überge⸗

gangen .

in iſt vorbehalten :

zen, insbeſondere auch

rung von Schulbüchern ;
ens abgelegten Prn⸗

Dem Unterrichtsminiſterir

1. die Erlaſſung all

die allgemein
2. die Anertenn

fungen fü

3. im Einver
die Gewähru
keiten bedürft

. die

Feſtſetz 11

iniſteri des Innern —
ilfen zu Schulhausbaulithe

115 des Geſetzes ) ;

zu den ortsſtatutariſchel
Üweſen in den Städten ,

welche n.

Die Entſcheidr n welche gemäß §S 140 Abſatz 2 des Oe

ſetzes Klage an den V ltungsgerichtshof erhoben werden kann,

wird erlaſſen :
Aor 8 8 1 1 or L.

115 von der behörde über die an die Gemeinden zut

Deck zufwandes zu leiſtenden Staatsbeiträge ;
ufwandes zu leiſtenden Staatsbeiträge ;

den Beteiligten ſtreitigen Umfang

Del

b) gen r2 des Verwaltungsgeſetzes über die

— eſetz al itenden Verpflichtung dul
Ger emarkungen zu Leiſtun⸗

gen

Ziff . 1 iſt mit der
ſchule durch den Sta

Qit Airr 5 1＋zu Ziff . 2 b vergl

onalaufwande

Abſ. 2 Ziff . 2.

5 für dieVolts⸗
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Zuſtändigkeiten in bezug auf die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und

Erziehungsanſtalten .

§ 6.

Zuſtändig zur Erteilung der nach § 133 des Geſetzes erforder⸗
lichen Günehmigung ſind :

1. für die Errichtung von Hochſchulen — § 133 Abſ . 1 Ziffer 4
des Geſetzes — das Staatsminiſterium ;

2. für die Errichtung der in § 133 Abſatz 1 Ziffer 1 bis 3 des
Geſetzes genannten Anſtalten das Miniſterium , zu deſſen
Geſchäftsbereich die entſprechenden öffentlichen Bildungs⸗
anſtalten gehören ;

8. für die Errichtung von Lehranſtalten , die gleichzeitig zum
Geſchäftsbereich des Unterrichtsminiſteriums und eines
anderen Miniſteriums gehören , das Unterrichtsminiſterium
im Einvernehmen mit dem nach Ziff . 2 weiter zuſtändigen
Miniſterium , beim Nichtzuſtandekommen eines Einver⸗
ſtändniſſes , das Staatsminiſterium .

Zuſtändig zur Erteilung der Genehmigung iſt auch in den Fällen der
Ziff. 2 und 3 nach Bad . Verf . §S 19 Abf . 6 das Staatsminiſterium
(vergl . Abſchnitt II A 1) .

Die Geſuche ſind bei dem Bezirksamt einzureichen . VO. vom
U. März 1913 über die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten .

ι 8

Die im Geſetz vorgeſchriebenen Anzeigen ſind zu erſtatten :
1. über die Errichtung von Anſtalten der in § § 134 Abſatz 2

und 135 Ziffer 2 des Geſetzes bezeichneten Art an das
Bezirksamt ;

2. über die Errichtung der in § 134 Abſatz 1 des Geſetzes ge⸗
nannten Veranſtaltungen an die Zentralbehörde , zu deren
Geſchäftskreis die Pflege und Beaufſichtigung der be⸗
treffenden Unterrichtsgegenſtände organiſationsmäßig ge⸗
hört , bei gleichzeitiger Zuſtändigkeit der Oberſchulbehörde
und einer anderen Zentralbehörde , an die Oberſchulbehörde .

Die Anzeigen ſind bei dem Bezirksamt einzureichen . VoO. vom
11. März 1913 über die nichtſtaatlichen Lehr - und Erziehungsanſtalten .

8 .⏑

Die Staatsaufſicht über die nichtſtaatlichen Lehranſtalten
G 138 des Geſetzes ) wird von derjenigen Behörde ausgeübt , der
nach Geſetz oder Verordnung die Aufſicht über die entſprechenden

16

7

8



242 Leitung und Beaufſichtigung des Volksſchulweſens .

öffentlichen Bildungsanſtalten zukommt . Die Aufſicht über die Ver⸗

anſtaltungen des § 134 Abſatz 2 des Geſetzes ſteht den Bezirks⸗

ämtern zu .

§ 9 .

Zur Schließung einer nichtſtaatlichen Lehr - und Erziehungs⸗

anſtalt ( § 139 Abſatz 2 des Geſetzes ) iſt zuſtändig :

1. bei Hochſchulen das Staatsminiſterium ;

2. bei Lehranſtalten der in § 133 Abſatz 1 Ziffer 1 bis 3 des

Geſetzes bezeichneten Art das zur Erteilung der Genehmi⸗

gung zuſtändige Miniſterium ;

3. bei den unter die Beſtimmung des § 134 Abſatz 1 des Ge⸗

ſetzes fallenden Lehranſtalten die Zentralbehörde , an welche
die Anzeige zu erſtatten iſt ;

J . bei Veranſtaltungen im Sinne des § 134 Abſatz 2 des Ge⸗

ſetzes der Bezirksrat .

Zu Ziff . 2. Nachdem die Zuſtändigkeit für die Erteilung der Ge⸗

nehmigung zur Errichtung der Anſtalt an das Staatsminiſterium

übergegangen iſt (vergl . § 6) , iſt dieſe Behörde auch zur Schließung det

Anſtalt zuſtändig .

8 10.

Die Anzeige über das Vorhaben , ſich gewerbsmäßig mit der

Erteilung von Privatunterricht in den Lehrgegenſtänden öffent⸗
licher Bildungsanſtalten an minderjährige Perſonen zu be⸗
ſchäftigen (§S 136 des Geſetzes ) , iſt an die Oberſchulbehörde zu

richten . Dieſe iſt auch zuſtändig , die Ausübung einer ſolchen
Tätigkeit zu unterſagen .

Die Anzeige iſt nach 8S 15 der VO. über die nichtſtaatlichen Lehr⸗ und

Erziehungsanſtalten vom 11. März 1913 bei dem Bezirksamt einzu⸗
reichen .

8H .

Die Genehmigung zur ÜUbernahme von Unterricht an Lehranſtalten
durch Mitglieder religiöſer Orden oder ordensähnlicher Kongregationen

wird durch das Unterrichtsminiſterium erteilt .

§ 11 iſt durch die Aufhebung des §S 137 Abſ. 2 S dieſes
t die Aufl g des § 137 Abſ. 2 SchG . — vergl . diel

—in Wegfall gekommen .

V Söber Fulſchei ichtsbehörde
Von der Beſchwerde gegen Entſcheidungen der Unterrichtsbehördetk

812 .

Für die Einlegung der Beſchwerde gegen Verfügungen und
Entſcheidungen der in den § § 1 bis 5, 6 Ziffer 2 und 3, 8,
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Ziffer 2 bis 4, 10, 11 dieſer Verordnung bezeichneten Behörden
kommen die Beſtimmungen der § 8 28 bis 36 und 40 bis 43 der
landesherrlichen Verordnung vom 31 . Auguſt 1884 , das Verfahren
in Verwaltungsſachen betreffend , mit der Maßgabe zur Anwen⸗

dung , daß Beſchwerden gegen Entſchließungen der örtlichen Schul⸗
behörden nach §8S 29 der nämlichen Verordnung zu behandeln und
von dem Kreisſchulamt zu erledigen ſind .

§ 29 der LEdsh. VO. über das Verfahren in Verwaltungsſachen vom
31. Auguft 1884 lautet :

§ 29.

Als Rekurs im Sinne dieser Verordnung ist nur die Be -
schwerde gegen die Entschliegßung einer Staats behörde zu
betrachten .

Rekurse und Beschwerden gegen Verfügungen und An -
ordnungen der Bürgermeister und Gemeinderäte nach ( S 186 )
der Gemeindeordnung sind an keine besonderen Fristen und
Förmlichkeiten gebunden . Doch ist , wenn seit dem Vollzug
der angeblich beschwerenden Anordnung schon länger als
ein Jahr verflossen ist , die Staatsbehörde befugt , die nähere
Prüfung der Beschwerde von der Hand zu weisen .

Die an Stelle des §S 186 der früheren Gemeindeordnung getretenen
Beſtimmungen des § 10 der Gem . Ord . vom 5. Oktober 1921 lauten :

§8 10.

Jeder , dessen Interesse durch einen Beschlußg oder eine
Anordnung der Gemeindebehörde verletzt ist , hat das Recht ,
die Entscheidung der zuständigen Staatsbehörde im Rahmen
der dieser gemähß S§8 7 und 9 zustehenden Aufsicht anzu -
rufen . Wenn seit dem Vollzug der angeblich beschwerenden
Anordnung schon mehr als ein Jahr verflossen ist , so ist die
Staatsbehörde befugt , die nähere Prüfung der Beschwerde

von der Hand zu weisen . Zuständig sind in den Fällen des
S7 in den Städten die Ministerien , in den übrigen Gemeinden
die Bezirksämter , in den Fällen des S 9 die Staatsaufsichts -
behörden .

In den Städten der vormaligen Städteordnung iſt nach § 118 SchG .
örtliche Schulbehörde rechtlich der Stadtrat , der aber die in dieſer
Eigenſchaft ihm zukommenden Befugniſſe nach geſetzlicher Vorſchrift
durch eine beſonders beſtellte Kommiſſion ( die Schulkommiſſion ) aus⸗
üben läßt . Das Gleiche gilt für den Gemeinderat in den Gemeinden mit
4000 und mehr Einwohnern . SchG . § 22.

Die Schulkommiſſion ſtellt ſich gemeinderechtlich als beſchließender
Ausſchuß ( Gem. Ord . § 52) dar . Wird der Beſchluß eines Ausſchuſſes
von einem Beteiligten angefochten , ſo geht die Zuſtändigkeit zur Beſchluß⸗
faſſung auf den Stadtrat über ( § 52 Ziff . 4 Gem . Ord. ) . Dement⸗
ſprechend iſt auch die Beſchwerde gegen einen Beſchluß der Schul⸗
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kommiſſion zunächſt an den Stadtrat bezw . Gemeinderat zu richten und

erſt gegen die Beſchlußfaſſung dieſer Behörde geht die Beſchwerde an

die ſtaatliche Aufſichtsbehörde , d. h. das UM. bezw . das Kreisſchulamt .

§ 13.

Beſchwerden gegen Entſcheidungen und Verfügungen der

Staatsverwaltungsbehörden ( Bezirksämter und Bezirksräte ) in

Volksſchulſachen werden nach Anhörung der Oberſchulbehörde

durch das Unterrichtsminiſterium im Einvernehmen mit dem

Miniſterium des Innern . und falls ein Einvernehmen nicht zu er⸗

zielen iſt , durch das Staatsminiſterium erledigt .

4. Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz , des Kultus

und Unterrichts .
( Vom 8. Auguſt 1910.

SchVOBl . Nr . XX S. 222.

Den Vollzug des Schulgeſetzes betreffend .

8 *

Mädchen , die unter der Herrſchaft d

unterricht vom 13. Mai 1892 in die Vo

auf Antrag ihrer Eltern auf Oſtern

14. Lebensjahr vollendeten , entlaſſen werden , wenn

Schule 8 Jahre beſucht haben .

es Geſetzes über den Elementar⸗

lksſchule eingetreten ſind , können

des Jahres , in dem ſie das

ſie bis dahin die

2322

Zu § 4 des Geſetzes .

( ) Die Gebühr für die Zuſtellung der in 8 4 Abſatz 2 des

Geſetzes bezeichneten Mahnung wird auf 20 feſtgeſetzt ; ſie iſ
auf der Ausfertigung der Mahnung zu vermerken .

n ) Den Gemeinden ſteht es frei , durch das Ortsſtatut be⸗

ziehungsweiſe den Gemeindebeſchluß , aufgrund deſſen die Mah⸗

nung erfolgt , zu beſtimmen , daß die Hälfte der Gebühr für Orts⸗
ſchulzwecke zu verwenden iſt .

Zu Abſ . 1 vergl . §S 31 Scho . und Bktm . des UM. vom 9. November

1925 , wonach die Gebuͤhr auf 0,50 bis 1 Nl feſtgeſetzt iſt .

Zu 8S8 14, 22, 94 des Geſetzes .
Niir 16 Noſtſtofſ Y1 1 i i

Für die Feſtſtellung der Einwohnerzahl einer Gemeinde in

den Fällen der 8§8 14, 22 ſund 94 ] des Geſetzes iſt das jeweils amt⸗

lich veröffentlichte Ergebnis der Volkszählung maßgebend .

Die Vorſchrift gilt auch für die Einreihung unter die Städte . Gem.

Ord . § 3 d. SchG . § 4 Bmkg . 3.
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